Freie Gewerkschaftswahl statt Zwangseinheit

Sehr geehrte Frau Abgeordnete,

sehr geehrter Herr Abgeordneter,

ich habe mich durch die Mitgliedschaft in der Ärztegewerkschaft Marburger Bund für eine eigenständige tarifpolitische Vertretung meiner Interessen entschieden und damit ein unverletzliches Grundrecht aus Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes wahrgenommen.

Mit großer Sorge sehe ich daher, dass in der Bundesregierung weiterhin Überlegungen zur gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit angestellt werden, wie sie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund in ihrer gemeinsamen Initiative fordern.
Bei einer gesetzlichen Festschreibung der Tarifeinheit im Betrieb würden arztspezifische Tarifverträge des Marburger Bundes durch den Verweis auf einen Einheitstarifvertrag der Gewerkschaft Verdi verdrängt werden. Damit würden wir Ärzte faktisch rechtlos gestellt und unter das fremde Kommando einer politisch protegierten Einheitsgewerkschaft gestellt, obwohl diese keinerlei Legitimation hat, für angestellte Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern zu sprechen.

Eine gesetzlich erzwungene Tarifeinheit wäre nicht nur verfassungswidrig, sondern sie würde auch eine Vielzahl von praktischen Problemen aufwerfen, die dann von den Arbeitsgerichten gelöst werden müssten. Es liegt auf der Hand, dass in vielen Fällen die Mehrheitsfeststellung von der unterlegenen Gewerkschaft auf dem Klageweg bestritten würde. 
Wenn in allen Krankenhäusern notariell die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder bestimmt werden muss, ist das Tarifchaos vorprogrammiert. Bei wechselnden Mehrheiten sind Fälle denkbar, dass in Krankenhäusern desselben Konzerns unterschiedliche Tarifverträge für Ärzte zur Anwendung kommen. Der bestehende Flächentarifvertrag des Marburger Bundes würde sich in einen Flickenteppich unterschiedlicher, unkalkulierbarer Tarifverhältnisse auflösen. Dieses Szenario kann auch nicht im Interesse der Krankenhausarbeitgeber sein.
Die Krankenhausarbeitgeber haben von den Tarifverträgen des Marburger Bundes profitiert. So wurden beispielsweise Vereinbarungen zur Verlängerung der Wochenarbeitszeit getroffen, die unter den Bedingungen eines undifferenzierten Einheitstarifvertrages nicht möglich gewesen wären. Viele Kliniken wurden durch die arztspezifischen Tarifverträge wettbewerbsfähiger, die Berufszufriedenheit wurde wesentlich erhöht. Die Arbeitsbedingungen haben sich durch die Tarifverträge des Marburger Bundes schrittweise verbessert. Auch die anderen Beschäftigten im Krankenhaus haben indirekt von den Tariferfolgen des Marburger Bundes profitiert, indem Regelungen aus dem arztspezifischen Tarifvertrag in die Tarifverträge für die Pflege übernommen wurden. 
Eine Rückkehr zu Einheitstarifverträgen hätte in den Krankenhäusern gravierende Folgen. Der durch die Arzt-Tarifverträge gemilderte Abwanderungsdruck würde wieder deutlich zunehmen, wenn die Tarifverträge des Marburger Bundes keine Geltung mehr hätten und eine eigenständige Vertretung der angestellten Ärzte in Tarifverhandlungen faktisch nicht mehr gewährleistet wäre. 

In Deutschland kann jeder Arbeitnehmer frei entscheiden, welcher Gewerkschaft er angehören will. Aus dem Grundgesetz lässt sich kein Alleinvertretungsanspruch von Einheitsgewerkschaften ableiten. Im Gegenteil: Das Recht, Gewerkschaften zu bilden, wird ausdrücklich „für alle Berufe“ gewährleistet (Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz).

Ich bitte Sie daher, den Forderungen nach einer gesetzlichen Festschreibung der Tarifeinheit im Betrieb entschieden entgegenzutreten und keine Einschränkung meiner Freiheitsgrundrechte zuzulassen.
Mit freundlichen Grüßen
